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PRÄSIDENTENKONFERENZ \ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMf:kN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Wien, am 17.11.1993 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
S-1093/N 

Durchwahl : 
479 

J!!"...tc-,~1.L~ En twur f ei nes Bundesgese t zes, mi t dem R L L gemei ne 
50zialversicherungsgesetz geändert wird, 
(52. Novelle zum R5VG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrages die 

beiliegenden 25 Rbschriften ihrer 5tellungnahme zum o.a. 

Entwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für 
Rrbeit und Soziales 

5tubenring 1 
1011 Wien 

R B S eHR 1 F T 

WiE' n J am 9. 11 . 1993 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 
ZL. 20.352/13-1/93 7.0kt.93 

Unser Zei ehen: 
5-1093/N 

11..~_J.c_~fL: I;ntwurf einer 52. NoveL Le zum RSVG 

Durchwahl : 
479 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern oster-

reichs beehrt sich dem Bundesministerium für Rrbeit und 

Soziales zum vorliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes~ 
" mit dem das RLlgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 

wird, (52. Novelle zum RSVGJ folgende Stellungnahme zu über­

mitteln:' 

1. Hauptanliegen des vorliegenden Novellenentwurfes ist, so 

wie in den para l L e L e n No ve l l e n , die P..E.9.. a n isa ti 0 n sr e form. 

Kern dieser Reform ist eine drastische ResLuzieru~f!er 

Xi!.t!LJ!..~_c_.ElJ..!J..K..tlQnär_~ und dami t verbunden f i 1l.anz i el L e_ 

f;i.[!.!iPi!![!:!J2fl~!!..! Die Präsidentenkonferenz ist der Rnsicht~ 
"I 

daß diese Reform nochmals überdacht werden müßte, da die 

vorgeschlagene radikale Kürzung der Zahl der Funktionäre 

im Widerspruch zu den Zielen steht, die Versichertennähe 

und in demokratischer Weise die Selbstverwaltung durch 

die Versicherten zu verstärken, 1m übrigen sind die Be­

träge, die so eingespart werden kannen, relativ gering. 

Die überwiegende Mehrzahl der Einsparungen trifft die 

Mandatare der Hauptversammlung. Die Hauptversammlungen 
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werden aber in der Regel nur einmal jährlich einberufen J 

und die nötigen Entschädigungssummen sind minimal. 

Ruch von den Verfassern der Vorlage selbst kommt die 

Zielsetzung J einen größeren Personenkreis auf demokra­

tische Weise in die Selbstverwaltung einzubinden. Das 

beweist die vorgeseheneScha{funq von Beiräten j ihre 

Ruf teilung und ihre Rufgabenstellung J die im wesentli­

chen darin besteht, Informationen zu sammeln und den 

Kontakt zu den Versicherten und Leistungsempfängern zu 

halten. Damit ist allerdings ein Widerspruch der Vorlage 

aufgezeigt: Die Schaffung eines Beirates bedeutet ein 

Mißtrauen gegenDber den derzeitigen Versichertenvertre­

tern, deren Rufgabe es ist j jene Rgenden auszuDben, die 

kDnftig der Beirat übernehmen soll. Im übrigen ist die 

Frage der Kosten der Beiratsmitglieder, die den Kontakt 

zu den Versicherten halten sollen j nicht geklärt. 

Beachtet werden sollte weiter die Tatsache, daß durch 

die R~qY%~~Qfl-_~~~ ~LtqLLederz~~f der Kollektivorgane die 

Besetzung schwieriger wird. Das gilt insbesondere für 

Minderheiten, im SpezieLLen für die Landwirtschaftskam­

mern, die Vertreter in die Hauptversammlung der Ge­

bietskrankenkasse und der Pensionsversicherungsanstalt 

der Rngestellten (etwa OÖ) entsenden konnten und die nun 

damit rechnen müssen, aufgrund der verringerten Mandats­

zahl i~r Entsendungsrecht zu verlieren. 

Die Präsidentenkonferenz ist der Rnsicht, daß nicht 

aufgrund von Diskussionen in der öffentlichkeit optische 

Maßnahmen gesetzt werden sollten, die aus demokratischen 

GrDnden, Gründen der Selbstverwaltung und sachlichen 

Erwägungen nicht vertretbar sind. Sie ist daher der 

Rnsicht, daß die Organisationsreform neuerlich überdacht 

und dann eine überarbeitung durchgeführt werden sollte. 
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Was die Funktionsqebühren anlangt~ so sind sie überwie­

gend unbegründet in das Schußfeld der öffentlichen Dis­

kussi on '.gera ten. Wenn Lei s tungen erbrach t werden ~ müssen 

sie auch honoriert werden J und es sollte nicht mit Neid­

komplexen"gearbeitet werden. Die Spitzenvertreter der So­

zialversicherungsträger haben eine beachtliche Verant­

wortung zu tragen und auch eine beträchtliche Rrbeits­

leistung zu erbringen: Die Entschädigung muß diesen 

entsprechen. Es gehört zu den Schattenseiten des mündi­

gen Staatsbürgers der Gegenwart J aufgrund einseitiger 

Medienberichte gegen Honorierungen der Rrbeit anderer 

vorweg zu protestieren; ohne die Begründung zu hinterfra­

gen; aber gleichzeitig nicht bereit zu sein~ ein Ehrenamt 

selbst zu übernehmen; weil das zu belastend ist. Die 

vorgeschlagenen Lösungen scheinen jedoch überwiegend 

ausgewogen. Rllein aus administrativen Gründen sollte 

jedoch auf eine Staffelung der Sitzungsgelder verzichtet 

werden. 

2. Die neue Or:qanisation des Hauptverbandes erscheint in 

der vorliegenden Form nicht akzeptabel und solLte grund­

legend überarbeitet werden. Man beruft sich bei der Be­

gründung der Neuordnung auf die Organisationsanalyse der 

Firma Häusermann J Zürich J weiß aber sehr genau um die 

Problematik dieser umstrittenen Studie. Die Übertragung 

weiterer Kompetenzen an den Hauptverband hat bereits in 

der Vergangenheit zu grundlegenden Diskussionen geführt. 

Die nun in § 31 vorgeschlagenen Rufgabenstellungen sind 

zu wei tl äu f ig und zu unbes t immt. 

Die bisherigen 3 Oberbegriffe . (Wahrnehmung der allge­

meinen Interessen; Vertretung der Träger in gemeinsa­

menRngelegenheiten/ Forschung auf dem Gebiet sozia-

l er 5icherhei t) werden durch 3 neugefaßte Oberbe,grif­

fe (Wahrnehmung allgemeiner .!!pd~amtwirtschaftlic·her 

Interessen; Erbringung von Dienstleistungen für die So­

zialversicherungsträger; Erstellung von Richtlinien für 
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den Vollzug) ersetzt. 

In § 31 t:/bs. 3; 4 und 5 des Entwurfes werden in insge­

samt 55 Ziffern die Kompetenzen im einzelnen beispiels­

w~jsJ~. angeführt. Das bedeutet nicht nur sehr viele zu-c 

s~tzliche t:/ufgabenstellungen für den Hauptverband J san­

dern nach dazu einen nicht Limitierten Umfang dieser 

t:/ufgabenstellung und damit der Kompetenzen des Hauptver­

bandes zulasten der einzelnen Tr~ger. Das ist zweifellos 

nicht im Interesse der Rechtssicherheit and müßte vorweg 

mit den zust~ndigen Tr~gern und den Interessenvertretung­

en abgekl~rt werden. Die t:/ufz~hlung ef1th~lt umstrittene 

und nicht klar definierte t:/ufgaben. Dazu gehärt etwa 

"Zusammenwirken zur optimalen t:/uslastung der 50nderkran­

kenanstalten" ader "die Vergabe von Leistungen durch 

die 50ziaLversicherungstr~ger und den Hauptverband". 

5innlose und bürokratische t:/ufgaben sind Richtlinien 

für die Rrchivierung ader Protokoll führung ader die 

Umsetzung von EG-Richtlinien bei einem alLf~lligen EG­

Beitritt Österreichs. Eine Konzentrierung auf wenige 

notwendige und unmittelbar umsetzbare Rgenden erscheint 

geboten. 

3. Die begleitende Kontrollkompete.nz der Kontrollversamm­

lung würde gegenüber der des jetzigen Überwachungsaus­

schusses in einzelnen Punkten unverständlicherweise 

geschwächt. 50 tritt an 5telLe des bisherigen Zustim­

mungsrech tes "bei der dauernden Veran l agung von Ver­

mägensbeständen (§ 438 (1) Z.1) ein solches nur bei 

"Veränderungen im Bestand von Liegenschaften" (§ 435 

(1) Z,1 des Entwurfes); ader es fiele das gem~ß § 438 

(1) Z.4 bestehende Zustimmungsrecht bei der RegeLung 

der JtjelJ_~L::; besoldungs- und penisonsrechtlichen Ver­

hältnisse der Bediensteten und bei der 5ystemisierung 

von Dienststellen weg) und es verbliebe gemäß § 435 

(1) Z. 4 des En twur fes nur ei /'1, Zus t immungsrech t bei 

der Erstellung von Dienstpastenplänen! 
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4, Rus Rnlaß des vorliegenden Novellenentwurfes verweist 

die Pr~sidentenkonferenz auf noch unbereinigte Rnliegen 

im._.!l.!!!.!:~icfl de!:_J:!.Jiuerl ichen Unfat L versicherung. Vorweg 

geht es nicht um grundlegende Rnderungen/ sondern darum; 

dringend notwendige Rdaptierungen vorzunehmen j die im 

wesentlichen den Risikoumfang betreffen: 

a) Rb 1. Juli 1993 gilt die neue Gewerbeordnung. Sie 

sieht vor; daß bäuerliche Betriebe über die landwirt­

schaftliche T~tigkeit hinaus im Rahmen von Nebenqe5.. 

werben Rk t i vi t~ ten se t zen dür ferJl.'Di ese stehen der­

zeit nicht unter Versicherungsschutz. Eine entspre­

chende Erg~nzung des § 175 RSVG ist notwendig J um si­

cherzustellen; daß jene Tätigkeiten; die der Landwirt 

aufgrund der Gewerbeordnung durchführen kann j auch 

unter Unfallversicherungsschutz stehen. Es geht hier 

beispielsweise um Winterdienste; Heckenschneiden/ 

Rasenmähen für Verkehrsflächen oder die Gemeinde. 

bJ Eine weitere Tätigkeit J die nicht unter Versiche­

rungsschutz steht; ist jene im Zusammenhang mit 

" Ur lau b am Baue!:.!J.. h 0 f.~. Ru c h die seT ~ t i g k ei t sol l te 

unter Versicherungsschutz gestellt werden J wofür 

allerdings eine Beitragspflicht - ähnlich jener der 

Jagdpächter - vorgesehen werden solLte. Der Rufwand 

der 50zialversicherungsanstalt der Bauern für diesen 

Schutz wäre mit j~hrLich etwa 4 Hio 5 zu beziffern. 

Es würde genügen; von den betroffenen Betrieben einen 

jährlichen Beitrag von etwa S 400;- einzuheben. Es 

ist der dringende Wunsch des betroffenen Personen­

kreises; daß eine Rbsicherung im Rahmen des UnfaLl­

versicherungsschutzes geschaffen wird. 

c) Eine weitere Tätigkeit sollte unter Versiche­

rungsschutz gestellt werden; und zwar jene in Rgrarqe­

J!7..E'J!1schJif tE'n. Vorgesch lagen wi rd; den vorhandenen 
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Einheitswert in aliquoter Weise dem Hitglied der 

Rgrargemeinschaft zuzuordnen. Damit w~r~ das Hitglied 

beitragspflichtig und seine T~tigkeit unter Versiche­

rungssschutz gestellt. 

Die Pr~sidentenkonferenz ersucht ausdrücklich J die drei 

aufgezeigten Fragenkreise der Unfallversicherung im Rahmen 

der gegenst~ndlichen Novelle einer Läsung zuzuführen J weil 

damit den Notwendigkeiten der Praxis entsprochen wird. 

25 Rbschriften dieser Stellungnahme'werden dem Pr~sidium 

des Nationalrates übermitte~t; 

Der Pr~sident: 

gez. NR 5chwarzbäck 

Der Generalsekret~r: 

gez. Dipl.Ing.Dr. Fahrnberger 
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